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Bürgersprechstunde
mit Beate Kimmel

Am Mittwoch, 14. April, findet von 11
bis 12 Uhr die nächste telefonische
Bürgersprechstunde mit Beate Kim-
mel statt. Eingeladen sind alle, die mit
der Bürgermeisterin ins Gespräch
kommen möchten und Fragen und An-
liegen zu ihrem Zuständigkeitsbereich
haben. Beate Kimmel ist unter der
Durchwahl 0631 3651020 zu errei-
chen. Darüber hinaus kann das jewei-
lige Anliegen auch schriftlich unter
der E-Mail-Adresse buergermeiste-
rin@kaiserslautern.de an ihr Büro ge-
sendet werden. |ps

Sitzung des
Stadtrechtsausschusses

Am Donnerstag, 15. April, findet eine
öffentliche Sitzung des Stadtrecht-
sausschusses statt. Beginn ist um
8.30 Uhr im Großen Ratssaal. Den
Vorsitz hat Christina Mayer. Es ist zu
beachten, dass im Rathaus nach wie
vor eine Maskenpflicht gilt und wegen
der Abstandsregeln die Zahl der Sitz-
plätze für Zuschauer stark begrenzt
ist. |ps

Fundsachen aus dem
Monat März

Im März wurden wieder zahlreiche Ge-
genstände beim Fundamt der Stadt
abgegeben. Hierzu zählen neben
zwölf verschiedenen CDs und einer
Gasdruckflasche auch fünf Mobiltele-
fone, zehn Schlüssel, eine Damen-
armbanduhr und ein Ring. Außerdem
wurden ein USB-Stick sowie ein Kin-
derwagen und zwei Fahrräder gefun-
den.

Eine aktuelle Übersicht über die bei
der Stadtverwaltung eingegangen
Fundsachen kann jederzeit über das
Online Fundbüro Deutschland unter
www.kaiserslautern.de/fundbuero
eingesehen werden.

Aufgrund der Corona-Sicherheits-
maßnahmen gilt: Verlorene Gegen-
stände können von ihren Eigentümern
nach vorheriger Terminvereinbarung
beim Fundbüro im Rathaus Nord ab-
geholt werden.

Finder werden hingegen gebeten,
Fundgegenstände vorab dem Fundbü-
ro zu melden oder in den Briefkasten
zu werfen. |ps

Weitere Informationen:

Auskünfte erteilt das Fundamt unter der Tele-
fonnummer 0631 3652451 oder per E-Mail an
fundbuero@kaiserslautern.de.

Schulträgerausschuss
wird live übertragen

Die Sitzung des Schulträgerausschus-
ses am Mittwoch, 14. April, wird dank
der Unterstützung von herzlich digital
live im Internet gestreamt. Interes-
sierte können den Fortgang der Sit-
zung auf dem städtischen Youtube
Kanal www.youtube.com/stadtkl ver-
folgen. Beginn ist um 16 Uhr. Die Ta-
gesordnung sowie weitere Informa-
tionen sind wie immer im Ratsinfor-
mationssystem auf der städtischen
Homepage zu finden. Die Tagesord-
nung findet sich auch im amtlichen
Teil dieser Amtsblattausgabe. |ps

Spatenstich zum ersten Bauabschnitt
der Pendlerradroute Bachbahn

Mit einem symbolischen Spatenstich
am alten Stellwerk in Otterbach am
Dienstagvormittag begann der Aus-
bau des Lautertal-Radwegs zwischen
Kreuzhof und Otterbach. Dies ist
gleichzeitig der Auftakt zur Realisie-
rung der Pendlerradroute Bachbahn
zwischen Kaiserslautern und Weiler-
bach. Beigeordneter und Umweltde-
zernent Peter Kiefer betonte, dass
dies ein wichtiger Tag sei, der zur Ver-
besserung des Radverkehrs sowie der
Klimaschutzbemühungen im großen
Stile beitrage. Er dankte der Weilerba-
cher Verbandsbürgermeisterin Anja
Pfeiffer für die hervorragende Ge-
samtkoordination dieses interkom-
munalen Projekts.

Der bestehende Lautertal-Radweg

Sanierung des Lautertal-Radwegs beginnt

ist Teil der künftigen Bachbahnstre-
cke und wird im Zuge der nun anste-
henden Arbeiten auf einer Länge von
1300 Metern auf drei Meter Breite
ausgebaut und asphaltiert. Das gilt
auch für die Brücke am Kreuzhof. Sie
wird durch eine neue und breitere
Brücke ersetzt.

„Der Lautertal-Radweg ist eine der
wichtigsten Achsen, auf denen Fahr-
radpendler in die Stadt kommen. Be-
reits 2020 haben wir mit der klimaef-
fizienten Beleuchtung der Rütschhof-
straße einen Teil der Radverbindung
verbessert, mit dem Ausbau des Lau-
tertal-Radweges erwarten wir eine
weitere Steigerung des Radverkehr-
santeils. Auch für den Freizeitverkehr
ist der Radwegeabschnitt von großer

Bedeutung“, so Kiefer.
Während der Zeit der Baumaßnah-

me bis voraussichtlich Ende August
2021 ist der gesamte Abschnitt zwi-
schen Kreuzhof und Otterbach voll ge-
sperrt. Der Abriss der alten Brücke am
Kreuzhof erfolgt bereits am 12. April.
Für den Radverkehr ist eine Umleitung
über die Lampertsmühle ausgeschil-
dert, der Weg wurde hierfür eigens
hergerichtet.

Die Maßnahme ist Bestandteil des
Klimaschutzprojektes „Pendlerrad-
route Bachbahn“ und wird durch den
Bund im Rahmen des Fördertopfes
Klimaschutz durch Radverkehr mit 90
Prozent gefördert. Die Kosten für den
ersten Abschnitt belaufen sich auf et-
wa 815.000 Euro. |ps

Steigende Inzidenz: Kaiserslautern
erlässt Allgemeinverfügung

Ab dem 8. April gelten in Kaiserslau-
tern wieder strengere Corona-Regeln.
Nachdem die Stadt ab Samstag drei
Tage in Folge eine 7-Tage-Inzidenz von
über 50 Neuinfektionen auf 100.000
Einwohner hatte, wurde am Dienstag,
so wie es die Corona-Bekämpfungs-
verordnung des Landes vorsieht, eine
Allgemeinverfügung auf den Weg ge-
bracht. Diese wurde auf der Home-
page der Stadt, in der Tageszeitung
RHEINPFALZ sowie in dieser Amts-
blatt-Ausgabe veröffentlicht. Die All-
gemeinverfügung entspricht der vom
Land für diesen Fall zur Verfügung ge-
stellten Muster-Allgemeinverfügung
und darf bei diffusem Infektionsge-
schehen erst aufgehoben werden,
wenn die 7-Tages-Inzidenz des Land-
kreises oder der kreisfreien Stadt
mindestens sieben Tage in Folge unter
50 gelegen hat.

Gemäß dieser Verfügung dürfen
Einzelhandelsbetriebe ab 8. April nur
noch nach vorheriger Terminvereinba-
rung ihren Laden öffnen. Pro angefan-
gene 40 qm Verkaufsfläche darf einer
Kundin oder einem Kunden zeitgleich
Zutritt zu der Einrichtung gewährt
werden. Ausnahmen gelten etwa für
Lebensmittelgeschäfte, Apotheken
oder Tankstellen (komplette Liste sie-
he Verfügung). Ebenso ist der Proben-
und Auftrittsbetrieb der Breiten- und

Vorbereitungen für Modellkommune laufen

Laienkultur ab sofort wieder komplett
untersagt. Auch beim Sport gelten
nun wieder strengere Regeln. Sportli-
che Betätigung im Amateur- und Frei-
zeitsport in Einzelsportarten ist auf
und in allen öffentlichen und privaten
Sportanlagen nur im Freien und nur
mit maximal fünf Personen aus zwei
Hausständen zulässig.

Damit steht auch fest, dass Kai-
serslautern vorerst keine Modellkom-
mune werden kann. Voraussetzung
dafür wäre eine Inzidenz unter 50. Die
Stadt hatte am vergangenen Dienstag
eine Bewerbung beim Land einge-
reicht. Die Zeit möchte man nun nut-
zen, um an der Bewerbung zu feilen
und im Hintergrund die konkreten Öff-
nungsschritte auszuarbeiten und
auch den Unterbau der Test- und
Nachverfolgungsinfrastruktur zu or-
ganisieren.

Das von Martin Verlage (KL.digital
GmbH), Kulturreferatsleiter Christoph
Dammann und WFK-Geschäftsführer
Stefan Weiler erarbeitete Konzept
sieht ein mehrstufiges Öffnungssze-
nario auf Basis von tagesaktuellen
Schnelltests vor, das in einem ersten
Schritt die Öffnung der Fruchthalle
und nach Abstimmung mit dem Be-
zirksverband des Pfalztheaters bein-
haltet. Diese bleiben nun aber auf ab-
sehbare Zeit geschlossen. |ps

Wechsel in der Führungsspitze
der Stadtbildpflege

Andrea Buchloh-Adler ist neue Werk-
leiterin des Eigenbetrieb Stadtbild-
pflege Kaiserslautern (SK). Pünktlich
zu ihrem ersten Arbeitstag überreich-
te Bürgermeisterin Beate Kimmel der
52-Jährigen ihre Ernennungsurkunde.
„Damit übernimmt nicht nur die best-
qualifizierte Bewerberin unter neun
Kandidatinnen und Kandidaten die
Leitung der Stadtbildpflege, bei der
Stadtverwaltung Kaiserslautern ist
nun auch eine weitere Frau in einer
Führungsposition“, so Kimmel. Sie
wünschte der bisher stellvertreten-
den SK-Werkleiterin, die über eine
langjährigen Berufs- und Führungser-
fahrung verfügt und eine hohe Verant-
wortungsbereitschaft besitzt, alles
Gute für ihr neues Aufgabengebiet
und die damit verbundenen Heraus-
forderungen. „Ich freue mich auf die
weitere gute Zusammenarbeit in neu-
er Position und auf zukünftige ge-
meinsame Projekte, die dem Wohle
unserer Stadt und der hier lebenden
Menschen dienen“, meinte die Bür-
germeisterin abschließend.

Ab 1. April wird Buchloh-Adler, die
knapp sieben Jahren die stellvertre-
tende Werkleitung hatte, zusammen
mit dem bisherigen Werkleiter Rainer
Grüner die Geschicke der Stadtbild-
pflege leiten. Nach einer Übergangs-
zeit wird sich dieser wieder aus-
schließlich um die Stadtentwässe-
rung Kaiserslautern AöR und die WVE
GmbH kümmern. Die neue Werkleite-
rin übernimmt einen gut aufgestellten
Eigenbetrieb mit knapp 340 Mitarbei-
tenden, bei dem neben den Sparten
Abfallwirtschaft, Straßenreinigung
und Verwaltung seit 2017 auch die
Bereiche Grün- und Tiefbauunterhal-
tung angesiedelt sind. Sie selbst,
meinte Buchloh-Adler, freue sich sehr
auf ihren neuen Wirkungsbereich und
darauf, die Geschicke der Stadtbild-
pflege mitzugestalten. Ihre bisherige
Arbeit habe ihr sehr viel Freude berei-
tet. „Wir haben uns bei der Stadtbild-
pflege auf den Weg gemacht, aus
mehreren unterschiedlichen Arbeits-
bereichen einen gemeinsamen Be-
trieb zu schaffen, in dem die verschie-
denen Arbeitsgebiete sich gegensei-

tig unterstützen und ergänzen“, erläu-
terte sie. „Um dies zu erreichen, ist
unser starkes Team tagtäglich im oft
nicht einfachen Einsatz und hierfür
bin ich unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, sehr dankbar.“

Wie Buchloh-Adler weiter ausführt,
sei es ihr Ziel, den Betrieb weiterhin
wirtschaftlich effizient, aber auch
kundenorientiert und flexibel, den je-
weiligen Situationen angepasst, auf-
zustellen. Es gelte außerdem, viele
frisch eingeführten Dienstleistungs-
angebote weiter voran zu bringen und
die Stadtbildpflege als einen moder-
nen Dienstleistungsbetrieb für und
mit den Bürgerinnen und Bürgern wei-
terzuentwickeln. „Ein Betrieb, in dem
die Menschen gerne arbeiten und mit
dem die Kaiserslautrerinnen und Kai-
serslautrer zufrieden sind, um ge-
meinsam die Stadt attraktiver und
sauberer zu gestalten und so die Le-
bensqualität zu verbessern“, lautet

Andrea Buchloh-Adler neue Werkleiterin

das Anliegen der neuen Werkleiterin.
Rainer Grüner sowie der Personalrats-
vorsitzende Peter Schmitt wünschten
ihr für ihren weiteren beruflichen Weg
alles Gute.

Zur Person:
Andrea Buchloh-Adler hat an der

Fachhochschule für Technik in Mann-
heim ein Studium der Biotechnologie
im Fachbereich Chemische Technik
absolviert. Im Anschluss daran war
sie knapp zwölf Jahre beim Eigenbe-
trieb Abfallwirtschaft und Straßenrei-
nigung der Stadt Mannheim beschäf-
tigt.

Dort hat sie zuerst als Abfallberate-
rin die Abteilung Abfall und Umwelt-
technik unterstützt, bevor sie als Pro-
jektleiterin für die „Neue Tourenpla-
nung“ des Eigenbetriebes verantwort-
lich wurde und die letzten beiden Jah-
re stellvertretende Abteilungsleitung
im Bereich Abfallwirtschaft war. Im Ju-

li 2014 folgte ihr Wechsel zum damali-
gen Abfallwirtschafts- und Stadtreini-
gungs-Eigenbetrieb der Stadt Kai-
serslautern (ASK), wo sie als Abtei-
lungsleiterin für den Bereich Abfalllo-
gistik eingestellt und kurz darauf zur
stellvertretenden Werkleiterin be-
stellt wurde. Mit Gründung der Stadt-
bildpflege Kaiserslautern im Jahr
2017 wurde ihr zusätzlich die Be-
reichsleitung Technik und Betrieb
übertragen.

Im Rahmen ihrer neuen Aufgaben
leitete sie von kommunaler Seite aus
die Verhandlungen mit den Dualen
Systemen zur neuen Abstimmungs-
vereinbarung und wirkte bei der Er-
stellung des Wirtschaftsplans und
Jahresabschlusses der Stadtbildpfle-
ge sowie der Gebührenkalkulation
mit. Andrea Buchloh-Adler ist Mutter
zweier erwachsener Kinder und lebt
mit ihrem Mann in Weinheim an der
Badischen Bergstraße. |ps

Bauholzvergütung
angehoben

Die Verwaltungskommission der
Reichswaldgenossenschaft Kaisers-
lautern hat in der letzten Sitzung die
Höhe der Bauholzvergütung von
110,00 Euro auf 130,00 Euro je aner-
kanntem Kubikmeter Bauholz ange-
hoben. Hiervon profitieren alle An-
tragsteller, deren Anträge vorliegen
und noch nicht im Rahmen der Bau-
holzaufnahme geprüft wurden.

Im Jahr 2020 konnte erneut an
Reichswaldbürgerinnen und- bürger
aus Kaiserslautern und Morlautern
eine Bauholzvergütung ausgezahlt
werden. Der an Antragsteller ausge-
zahlte Betrag war mit insgesamt
14.079,34 Euro fast dreimal so hoch
wie die Vorjahresauszahlung. In allen
Reichswaldgemeinden wurden rund
56.000 Euro vergütet.

Bürgerinnen und Bürger der
Reichswaldgemeinden erhalten auf
Antrag unter anderem für einen
Wohnhausneubau, für Erweiterungs-
bauten oder Instandsetzung an der
Dachkonstruktion für das hieran ver-
wendete Bauholz von der RWG eine
Vergütung. Die Bauholzvergütung
wird für tragende Teile der Dachkons-
truktion von Wohnhäusern, Garagen
oder Carports gewährt und erstreckt
sich im landwirtschaftlichen Bereich
auf Bauholz in Scheunen, Ställen, Hal-
len et cetera, auch im Außenbereich.

Über den notwendigen Bedarf hin-
ausgehende Aufwendungen, wie zum
Beispiel Pergolen, Gartenhäuschen,
Geräteschuppen, Wintergärten sowie
Überdachungen von Terrassen und
Hauseingängen, Balkone et cetera
sind nicht vergütungsfähig.

Voraussetzung zur Gewährung von
Bauholzvergütung ist, dass das Ge-
bäude dem eigenen Wohnbedarf
dient, also von dem/der Antragstel-
ler/in tatsächlich bewohnt wird bezie-
hungsweise bei landwirtschaftlichen
Unternehmen auch selbst genutzt
wird. Bei gewerblichen Objekten ist
Voraussetzung, dass die Antragsteller
die Gewerbefläche und die Wohnflä-
che selbst nutzen und die Wohnfläche
größer als die Gewerbefläche ist.

Ausgenommen von der Bauholzver-
gütung sind in Kaiserslautern die Be-
wohnerinnen und Bewohner der Orts-
bezirke Dansenberg, Erfenbach, Er-
lenbach, Hohenecken, Mölschbach
und Siegelbach. Weitere Informatio-
nen: www.rwg-kl.de. |ps
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Wechsel bei der Stadtbildpflege: (v. l.) Bürgermeisterin Beate Kimmel, die neue Werkleiterin Andrea Buch-
loh-Adler und ihr Vorgänger Rainer Grüner FOTO: PS
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Bekanntmachung

Allgemeinverfügung
der Stadt Kaiserslautern zur Anordnung von notwendigen Schutzmaßnahmen

aufgrund des vermehrten Aufkommens von SARS-CoV-2 Infektionen in der
Stadt Kaiserslautern vom 06.04.2021

Die Stadtverwaltung Kaiserslautern erlässt aufgrund der §§ 28 Abs. 1, 28 a Absätze 1,
2, 3 und 6 des Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) i.V.m.
§ 23 der 18. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (18. CoBeLVO) vom
20.03.2021, jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, folgende

Allgemeinverfügung:

1. Die nachfolgenden Vorschriften ergänzen oder ändern die Regelungen der 18. Co-
rona-Bekämpfungsverordnung (18. CoBeLVO), da in der Stadt Kaiserslautern die
7-Tages-Inzidenz an drei Tagen in Folge den Wert von 50 überstiegen hat.

2. Abweichend von § 5 der 18. CoBeLVO sind gewerbliche Einrichtungen, soweit in
dieser Allgemeinverfügung nichts Abweichendes bestimmt ist, für den Kundenver-
kehr geschlossen. Sie dürfen nur öffnen, wenn nach vorheriger Vereinbarung Ein-
zeltermine vergeben werden, bei denen pro angefangene 40 qm Verkaufsfläche
einer Kundin oder einem Kunden zeitgleich Zutritt zu der Einrichtung gewährt wird.
Bei den Einzelterminen gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 der 18. CoBeL-
VO mit der Maßgabe, dass eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder
eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Stan-
dards zu tragen ist, und die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 der
18. CoBeLVO. Die Termine sind so zu vergeben, dass sichergestellt ist, dass An-
sammlungen von Personen in oder vor den Einrichtungen vermieden werden. Zwi-
schen denTerminen sind die Räumlichkeiten regelmäßig zu lüften. DieseVorgaben
gelten auch für Büchereien und Archive. Abhol-, Liefer- und Bringdienste gewerbli-
cher Einrichtungen sind nach vorheriger Bestellung unter Beachtung der allgemei-
nen Schutzmaßnahmen zulässig.

3. Von der Schließung nach Ziffer 2 ausgenommen sind lediglich
a. Einzelhandelsbetriebe für Lebensmittel, Direktvermarkter von Lebensmitteln, Ge-

tränkemärkte, Drogerien, Babyfachmärkte,
b. Verkaufsstände auf Wochenmärkten, deren Warenangebot den zulässigen Einzel-

handelsbetrieben entspricht,
c. Apotheken, Sanitätshäuser, Reformhäuser,
d. Tankstellen,
e. Banken und Sparkassen, Poststellen,
f. Reinigungen, Waschsalons,
g. Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf, Buchhandlungen,
h. Baumärkte, Tierbedarfsmärkte und Futtermittelmärkte,
i. Großhandel,
j. Blumenfachgeschäfte,
k. Gärtnereien, Gartenbaubetriebe, Gartenbaumärkte.

4. Bietet eine Einrichtung neben den in Nummer 3 genannten Waren oder Dienstleis-
tungen weitere Waren oder Dienstleistungen an, ist dies zulässig, soweit in der 18.
CoBeLVO nichts Abweichendes bestimmt ist und das weitere Waren- oder Dienst-
leistungsangebot nicht den Schwerpunkt des Verkaufssortiments oder Angebots
bildet.

5. In den Einrichtungen nach Nummer 3 gelten sowohl in geschlossenen Räumen als
auch im Freien, insbesondere in Wartesituationen, das Abstandsgebot nach § 1
Abs. 2 Satz 1 der 18. CoBeLVO, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 der 18. CoBeLVO
mit der Maßgabe, dass eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine
Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards
zu tragen ist, und die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7 der 18. CoBeLVO. Die
Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 der 18. CoBeLVO gilt auch im unmittelbaren
Umfeld der Einrichtung und auf Parkplätzen. Die Personenbegrenzung nach § 1
Abs. 7 der 18. CoBeLVO gilt nicht

a. auf Wochenmärkten gemäß Nummer 3 Buchst. b sowie
b. in persönlichen Beratungsgesprächen, wenn sich ausschließlich Personen, die

höchstens zwei Hausständen angehören, in einem Raum aufhalten.

6. Abweichend von § 10 Abs. 1 der 18. CoBeLVO ist die sportliche Betätigung im Ama-
teur- und Freizeitsport in Einzelsportarten auf und in allen öffentlichen und privaten
Sportanlagen nur im Freien und nur mit maximal fünf Personen aus zwei Hausstän-
den zulässig. Im Übrigen gilt das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 der 18. Co-
BeLVO während der gesamten sportlichen Betätigung. Kontaktfreies Training ist in
Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre und einer Trainerin oder
einem Trainer im Außenbereich und auf öffentlichen und privaten Außensportanla-
gen zulässig. Hierbei gilt das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 der 18. CoBeL-
VO während des gesamten Trainings.

7. Entgegen § 15 Abs. 2 der 18. CoBeLVO ist der Proben- und Auftrittsbetrieb der Brei-
ten- und Laienkultur untersagt.

8. Auf die Bußgeldvorschrift des § 73 Abs. 1a Nr. 6 des Infektionsschutzgesetzes
(IfSG) sowie die Strafvorschrift des § 74 IfSG wird hingewiesen; ebenso auf den §
24 der 18. CoBeLVO.

9. Diese Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt
gegeben (§ 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit
§ 41 Abs. 4 Satz 4 desVerwaltungsverfahrensgesetzes) und tritt am 08.04.2021 um
0.00 Uhr in Kraft.

10.Diese Allgemeinverfügung tritt mit Ablauf des 30.04.2021 außer Kraft.

Hinweise:
1. Die Verfügung und deren Begründung können an der Rathausinformation, Willy-

Brandt-Platz 1, 67659 Kaiserslautern, oder an der Information im Rathaus Nord,
Benzinoring 1, 67657 Kaiserslautern, zu den üblichen Dienstzeiten sowie auf der
Internetseite der Stadtverwaltung Kaiserslautern (www.kaiserslautern.de/corona)
eingesehen werden.

2. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die angeordneten Schutzmaßnahmen
haben keine aufschiebende Wirkung (§ 28 Abs. 3 i.V.m. §16 Abs. 8 IfSG).

3. Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung können jederzeit, insbesondere bei ei-
nem nachhaltigen Rückgang der 7-Tages-Inzidenz, ganz oder teilweise aufgeho-
ben werden.

4. Weitere Maßnahmen zur Durchsetzung und Anordnungen im Einzelfall bleiben vor-
behalten

5. Die übrigen Regelungen der 18. CoBeLVO bleiben unberührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach BekanntgabeWiderspruch
erhoben werden. DerWiderspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt-
verwaltung, Willy-Brandt-Platz 1, 67657 Kaiserslautern, oder bei der Geschäftsstelle
des Stadtrechtsausschusses bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern, Rathaus Nord,
Benzinoring 1, 67657 Kaiserslautern, 1. Obergeschoß, Gebäude B, Zimmer B 110, er-
hoben werden.

Bei schriftlicher Erhebung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur dann ge-
wahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegan-
gen ist.

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist
das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu verse-
hen. Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rah-
menbedingungen zu beachten, die im Internet unter www.kaiserslautern.de/service-

portal/ekommunikation aufgeführt sind.

Kaiserslautern, den 06.04.2021
gez.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Am Montag, 12.04.2021, 15:00 Uhr findet im großen Ratssaal (1. OG) des Rathauses, Willy-
Brandt-Platz 1, Kaiserslautern eine Sitzung des Bauausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g:

Öffentlicher Teil

1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner

2. Expertenanhörung zum Bebauungsplanentwurf Morlauterer Str. - Am Abendsberg
- Lauterstr. - Rudolf-Diesel-Str. (gemeinsamer Antrag der CDU, DIE GRÜNEN und
FWG) -Verweisung aus der Sitzung des Stadtrates vom 01.02.2021-

3. Bebauungsplanentwurf Morlauterer Str. - Am Abendsberg - Lauterstr. - Rudolf-Die-
sel-Str. (Antrag der CDU Fraktion) -Verweisung aus der Sitzung des Stadtrates vom
01.02.2021-

4. Bebauungsplanentwurf „Morlauterer Straße - Am Abendsberg - Lauterstraße - Ru-
dolf-Diesel-Straße“, Städtebauliche Neuordnung des Plangebiets (Beschlussfas-
sung über die während der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingegange-
nen Stellungnahmen sowie den Bebauungsplan als Satzung)

5. Bebauungsplanentwurf „Hauptbahnhof-Süd/Zollamtstraße, Teiländerung 3“, Aus-
weisung eines Urbanen Gebiets (Beschlussfassung über die Weiterführung des
o.g. Bebauungsplanteiländerungsverfahren (Grundsatzbeschluss)-Wiederaufruf
aus der Sitzung des Bauausschusses vom 25.01.2021-

6. Stadtteil Erlenbach, Bebauungsplanentwurf „Westlich der Erlenbacher Straße (Er-
weiterung Wohngebiet Husarenäcker)“, Ausweisung eines Allgemeinen Wohnge-
biets (Beschlussfassung über die weitereVorgehensweise -Grundsatzbeschluss-)-
Wiederaufruf aus der Sitzung des Bauausschusses vom 30.11.2020-

7. Bebauungsplanentwurf „Lauterstraße - Mühlstraße - Burgstraße - Maxstraße, Teil-
änderung 2“, Städtebauliche Neuordnung der Parkplatzflächen an der Meuthstra-
ße (Beschlussfassung über die während der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung eingegangenen Stellungnahmen und den Bebauungsplan als Satzung inklu-
sive Stellplatzsatzung)

8. Stadtteil Morlautern, Bebauungsplanentwurf „Haselstraße - Otterbacher Straße -
Otterberger Straße“, Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets (Beschlussfas-
sung über die während der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingegange-
nen Stellungnahmen und den Bebauungsplan als Satzung)

9. Bebauungsplanentwurf „Mainzer Straße - Benzinoring, Teiländerung 2“, Festset-
zung eines Sondergebiets für großflächigen Einzelhandel und gewerbliche Bauflä-
chen (Beschlussfassung über die während der Öffentlichkeits- und Behördenbetei-
ligung eingegangenen Stellungnahmen und den Bebauungsplan als Satzung; Hin-
weis: Satzungsbeschluss „als Vorbehaltsbeschluss“)

10.Stadtteil Einsiedlerhof, Bebauungsplanentwurf „Bahnhofsumfeld Einsiedlerhof“,
Städtebauliche Neuordnung des Areals (Beschlussfassung über die Durchführung
der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung)

11.Erhaltungssatzung für den Bereich „Östlich des Adolph-Kolping-Platzes“ nach §
172 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch (Beschlussfassung zum Erlass einer Erhaltungs-
satzung zur Sicherung und Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets
aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt)

12. Verkehrsuntersuchung Trippstadter Straße, Bericht zur Öffentlichkeitsbeteiligung

13.Entwurf Stellplatzsatzung

14.Maßnahmen nach dem Landesstraßengesetz
Widmung eines Teilstückes der Straße „Im Oberwald“ im Stadtteil Hohenecken

15. Aufklärung über Konversionsflächen (Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN)

16.Mitteilungen

17. Anfragen

Nichtöffentlicher Teil

1. Bauanträge, Bauvoranfragen (Einvernehmen nach §36 BauGB)

2. Mitteilungen

3. Anfragen

In Vertretung
gez. Peter Kiefer
Beigeordneter

Hinweis:
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes stehen nur begrenzte Kapazitäten für die Öf-
fentlichkeit zur Verfügung.

Bekanntmachung

Öffentliche Ausschreibung

Die Elektroarbeiten für den Ausbau Siegelbach und Dansenberg, WKB-Maßnahmen
(Straßenbeleuchtung) werden öffentlich ausgeschrieben.

Ausschreibungs-Nr.: 2021/03-099

Ausführungsfrist:
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
6 Monate ab Auftragsvergabe

Zentrale Vergabestelle – Telefon: 0631 3654432 / vergabestelle@kaiserslautern.de

Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
https://rlp.vergabekommunal.de/Satellite/notice/CXU7YYDYYJ2

Öffnung der Angebote: 30.04.2021, 10:00 Uhr
in 67657 Kaiserslautern, Rathaus Nord, Bau A, Erdgeschoss, Zimmer A016.
Zuschlagsfrist für die Ausschreibung endet am 28.05.2021.

Nähere Informationen erhalten Sie unter

„www.kaiserslautern.de“ – Rathaus/Bürger/Politik – Ausschreibungen.

Kaiserslautern, 01.04.2021
gez.
Peter Kiefer
Beigeordneter

Ortsbezirk Mölschbach

Bekanntmachung

Am Donnerstag, 15.04.2021, 19:00 Uhr findet in der MZH Mölschbach, An der Turnhalle 11,
Kaiserslautern eine Sitzung des Ortsbeirats Mölschbach statt.

T a g e s o r d n u n g:

ÖffentlicherTeil

1. Verpflichtung eines Ortsbeiratsmitglieds

2. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner

3. Zulassung der Bewerberinnen und Bewerber zur Ortsteilkerwe Mölschbach 2021

4. Verwendung des dem Ortsbeirat zur Verfügung stehenden Budgets

5. Vorschläge für Planungskommission für 800-Jahr-Feier 2022

6. Mitteilungen

7. Anfragen

NichtöffentlicherTeil

1. Mitteilungen

2. Anfragen

gez. Jörg Walter
Ortsvorsteher

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Gebäudewirt-
schaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt drei

Diplom-Ingenieurinnen (FH) bzw. Diplom-Ingenieure (FH) (m/w/d),
alternativ Bachelor of Science,

davon eine bzw. einer der Fachrichtung Elektrotechnik und zwei der
FachrichtungVersorgungstechnik –Technische Gebäudeausrüstung.

Die Stellenbesetzungen erfolgen unbefristet und in Vollzeit.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 11 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 044.21.65.234+240+245)
erhalten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/kar-
riere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Gebäudewirt-
schaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Diplom-Ingenieurin (FH) bzw. Diplom-Ingenieur (FH) (m/w/d),
alternativ Bachelor,
der Fachrichtung Architektur.

Die Stellenbesetzung erfolgt nach §14 Abs. 2 TzBfG befristet bis 30.06.2023 und in
Vollzeit.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 11 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 209.20.65.211a) erhal-
ten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Gebäudewirt-
schaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Hochbautechnikerin bzw. einen Hochbautechniker (m/w/d) .

Die Stellenbesetzung erfolgt befristet bis 31.12.2022 in Vollzeit.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 9b TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 197.20.65.272a) erhal-
ten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Bekanntmachung

Am Mittwoch, 14.04.2021, 16:00 Uhr findet digital eine öffentliche Sitzung des Schulträger-
ausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g:

1. Vorstellung des Bildungsbüros und Bericht über bisherige Projekte

2. Betreuungsangebote der Schulen in städtischer Trägerschaft - Berichtsantrag der
Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 25.03.2021

3. Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Südwestpfalz über die Kostenbeteiligung
an der Jakob-Reeb-Schule in Waldfischbach-Burgalben (Schule mit dem Förder-
schwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung) gem. § 69 Abs. 7 SchulG (vorsorglich)

4. Mitteilungen

5. Anfragen

In Vertretung
gez. Beate Kimmel
Bürgermeisterin

Hinweis:
Die Sitzung wird über denYouTube-Kanal der Stadt Kaiserslautern gestreamt.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

NICHT
AMTLICHER TEIL

Jugendliche konnten wählen

Es war eine Wahl mit pandemiebe-
dingt denkbar großen Hürden, aber
sie ging am Ende hervorragend über
die Bühne. Was für die „echte“ Land-
tagswahl am 14. März gilt, gilt genau-
so für die U18-Wahl, die neun Tage zu-
vor stattfand. Unter Federführung des
Referats Jugend und Sport der Stadt-
verwaltung, des Jugendparlaments
(JuPa), des AWO Knotenpunkts und
des Stadtjugendrings konnten Kinder
und Jugendliche unter 18 Jahren in
insgesamt drei Wahllokalen ihre Stim-
men abgeben. Diese flossen zwar
nicht in das offizielle Wahlergebnis
ein, für die Jugendlichen war es aber
dennoch ein tolle Erfahrung und ein
wichtiger Berührungspunkt mit geleb-
ter Demokratie.

Die Resonanz war sehr gut, von al-
len Seiten“, zieht Clara Krieger vom
Jugendparlament ein hochzufriede-
nes Fazit. Auch sie hat an dem Tag
zum ersten Mal an einer Wahl teilge-
nommen, und war zugleich mit ihren
Mitstreiterinnen und Mitstreitern
ganz wesentlich von Anfang an in die
Organisation involviert. So übernah-
men die Jugendlichen den Hauptpart
der Werbung in den sozialen Medien,
organisierten Polittalks im Vorfeld
und waren am Wahltag auch als Wahl-
helfer im Einsatz. „Ich bin unheimlich
stolz, was unsere Jugendlichen hier
auf die Beine gestellt haben“, so
Stadtjugendpfleger Reiner Schirra.
Von seitens der Stadt wurde die Wahl
von Jessica Spettel (JuPa-Beauftragte)
mitorganisiert. Das Jugendhaus in der

Macher der U18-Wahl ziehen positive Bilanz – Kaiserslautern übernimmt Landeskoordination

Augustastraße wurde kurzerhand als
Wahllokal zur Verfügung gestellt.

Die eigentliche Wahl fand am 5.
März als reine Präsenzwahl im Wahllo-
kal statt. Wie Christian Hirsch vom
AWO Knotenpunkt Kaiserslautern er-
läutert, habe man daran trotz Pande-
mie bewusst festgehalten, sei doch
gerade das Prozedere im Wahllokal
für Wähler wie Wahlhelfer essenzieller
Bestandteil des Erlebnisses, das man
mit der U18-Wahl vermitteln wolle.
„Ein Gewinn für alle!“, so seine Bilanz.
Wie Hirsch erläutert, sei die U18-Wahl

in Kaiserslautern im Rahmen der
Landtagswahl die einzige in Rhein-
land-Pfalz gewesen. Andere Kommu-
nen haben jedoch inzwischen bereits
Interesse angemeldet, bei den Bun-
destagswahlen ebenfalls eine U18-
Wahl durchzuführen. Kaiserslautern
hat dafür nun die Landeskoordination
übernommen – und wird natürlich
auch selbst wieder eine U18-Wahl
durchführen.

Der Termin steht bereits: Alle Kin-
der und Jugendlichen, die gerne ein-
mal Wahlluft schnuppern möchten,

können sich schon heute den 17. Sep-
tember vormerken. |ps

Weitere Informationen

Die U18-Wahl ist eine Initiative des Bundesju-
gendrings und wird gefördert durch die Bundes-
zentrale für Poltische Bildung sowie das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend. Insgesamt 72 Jungen und Mädchen
nutzten in Kaiserslautern die Gelegenheit zur
Stimmabgabe am 5. März. Gewählt werden
konnten nur die Parteien, es erfolgte also nur die
Abgabe der Zweitstimme. www.u18.org.

Nachwuchskräfte für die Berufsfeuerwehr

Feuerwehrdezernent Peter Kiefer hat
Robin Scheffe, Jens Wolf, Nico Schä-
fer und Peter Iwanow zu Feuerwehr-
beamten auf Probe ernannt. Im Bei-
sein des Leiters der städtischen Feu-
erwehr Thomas Höhne sowie dem
Leiter des städtischen Personalrefe-
rats, Wolfgang Mayer, legten die jun-
gen Brandmeister ihren Diensteid ab
und bekamen vom Beigeordneten ihre
Urkunden überreicht.

„Ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ih-
rer Berufswahl und wünsche einen gu-
ten Start in einen aufregenden Job“,
hieß Kiefer die neuen Kollegen will-
kommen. „Die Feuerwehr bietet enga-
gierten Kräften beste Perspektiven.
Sie alle bringen beste Voraussetzun-
gen dafür mit, sonst würden Sie heute
hier nicht stehen“, zeigte sich der Bei-
geordnete überzeugt.

Beigeordneter Peter Kiefer ernennt vier Beamten auf Probe

Die vier neuen Feuerwehrmänner
starten nun in ihre Ausbildung bei der
Feuerwehr Kaiserslautern, die, so Kie-
fer, im regionalen Umfeld einen sehr

guten Ruf genieße. Die Probezeit geht
drei Jahre, danach kann die Verbeam-
tung auf Lebenszeit vorgenommen
werden.

Insgesamt hat die Berufsfeuerwehr
derzeit rund 120 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Dazu kommen rund
220 freiwillige Feuerwehrleute. |ps

ENDE AMTSBLATT STADT KAISERSLAUTERN

Kanalerneuerung
in der Eckelstraße

Aus baulichen Gründen wird voraus-
sichtlich ab Montag, 19. April, der Ka-
nal in der Eckelstraße erneuert.

Die Arbeiten beginnen aus Rich-
tung der Eisenbahnstraße und dauern
voraussichtlich bis Ende Juni 2021 an.
Die Eckelstraße wird dabei ab-
schnittsweise und entsprechend des

Baufortschrittes voll gesperrt. Die
Lutrinastraße wird im angrenzenden
Bereich ebenfalls kurzzeitig voll ge-
sperrt.

Der Fußgängerverkehr ist hiervon
nicht betroffen. Die Anwohnerinnen
und Anwohner werden zusätzlich in-
formiert. |ps

Umleitungsplan
für den Radverkehr im Lautertal

Kanalbauarbeiten im Grünen Winkel

Seniorenbeirat mit neuem Vorsitzenden

Die bisherige Vorsitzende des Senio-
renbeirats der Stadt Kaiserslautern,
Elisabeth Heid, ist in der Sitzung am
18. März 2021 aus persönlichen
Gründen von ihrem Amt zurückgetre-
ten. Der Seniorenbeirat wählte Sieg-
fried Schliebs zu seinem neuen Vor-
sitzenden.

Der 66-jährige erklärte, er wolle so-
wohl die langjährigen Mitglieder als
auch die neuen, die wie er erst im Ok-
tober des letzten Jahres hinzugekom-
men sind, gemeinsam vertreten. Er
bedankte sich bei Elisabeth Heid für
die von ihr eingeleitete Übergabe des
Staffelstabs zum richtigen Zeitpunkt.
Die langjährigen Mitglieder Helga Bä-
cker und Udo Ringel bleiben stellver-
tretende Vorsitzende und Elisabeth
Heid Mitglied des Beirats.

Schliebs kündigte an, dass er den
Seniorenbeirat weiter ins Licht der Öf-
fentlichkeit holen wolle, damit er bei
kommunalpolitischen Themen mehr
Gehör finde. Ein Anfang sei gemacht
worden, als der Seniorenbeirat ge-

Siegfried Schliebs wird Nachfolger von Elisabeth Heid
meinsam mit der Rheinpfalz am 3.
März die Kandidatinnen und Kandida-
ten für die Landtagswahl befragt hat.
Diese im Internet übertragene Veran-
staltung aus der Fruchthalle bot den
sieben Parteienvertretern die Mög-
lichkeit, den jeweiligen Standpunkt zu
speziellen Anliegen der Senioren dar-
zulegen. Der nächste „Big Point“ sei
die Wiederholung der Seniorenmes-
se, die für den September 2021 vor-
bereitet wird, abhängig davon, wie
und in welcher Form die Pandemie
das zulasse.

Besonders wichtig ist Siegfried
Schliebs der Hinweis auf die Weiter-
entwicklung der Arbeitskreise, die der
Seniorenbeirat gebildet hat und in de-
nen, so der neue Vorsitzende, wichti-
ge Grundlagenarbeit geleistet werde.
Die Themen Digitalisierung, Demo-
grafie, kulturelle Teilhabe, Pflege, Ge-
sundheit, Sport, Bauen und Sicherheit
werden dort vorbereitet und in den
Sitzungen des Seniorenbeirats disku-
tiert und verabschiedet.

Siegfried Schliebs fordert alle Se-
niorinnen und Senioren in Kaiserslau-
tern auf, sich mit Anregungen oder
Beschwerden an ihn oder in der
Sprechstunde persönlich an den Se-
niorenbeirat zu wenden. Kontakt: Te-

lefon: 0173 6542428, E-Mail: sieg-
fried@schliebs.online.

Weitere Informationen:
Der Seniorenbeirat ist eine überpar-
teiliche und interkonfessionelle Ein-
richtung des Stadtrats Kaiserslautern,
die diesen unterstützt und berät. Er
besteht aus 20 Mitgliedern, die im Ok-
tober 2020 neu gewählt worden sind.
Voraussetzung für die Kandidatur war
ein Mindestalter von 60 Jahren und
der Wohnort Kaiserslautern. Der Bei-
rat versteht sich als Sprachrohr der
Senioren in Kaiserslautern und ver-
tritt deren Interessen. Der Vorsitzen-
de ist Siegfried Schliebs, der von den
Stellvertretern Helga Bäcker und Udo
Ringel unterstützt wird.

Der Seniorenbeirat bietet eine wö-
chentliche Sprechstunde im Rathaus
donnerstags von 10 bis 12 Uhr an.
Momentan ist eine vorherige Anmel-
dung erforderlich. Telefon: 0631
3654408, E-Mail: seniorenbei-
rat@kaiserslautern.de. |ps

GRAFIK: WWW.U18.ORG
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Umleitungsplan
-Radverkehr-

Die Grafik zeigt die Sperrung der Radwege im Umfeld der Baumaß-
nahme der Stadtentwässerung im Grünen Winkel und die Umleitungs-
strecke durch den Blechhammerweg (wir berichteten). Um dem Rad-
verkehr eine sichere Durchfahrt zu ermöglichen, ist das Viadukt in der
Lothringer Dell ab dieser Woche für den motorisierten Verkehr ge-
sperrt. GRAFIK: STADTENTWÄSSERUNG KAISERSLAUTERN

Siegfried Schliebs
FOTO: SENIORENBEIRAT


